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Infoblatt für die Fahrkostenerstattung bei VwV-Kursen 

Es werden grundsätzlich alle Fahrkosten, die aufgrund des Besuches eines VwV-Kurses 

entstanden sind, erstattet. Das Original-Ticket muss in der Unterkunft bei der Verwaltung 

abgegeben und anschließend an mich weitergeleitet werden. Dazu muss das dazugehörige 

Formblatt ausgefüllt werden. Dieses Formblatt ist als Anlage beigefügt. 

Nur wenn der VwV-Kurs regelmäßig besucht wird (mindestens 50 % Anwesenheit), kann die 

Fahrkarte erstattet werden. Die Erstattung der Fahrkosten erfolgt zeitnah. Der Betrag der 

eingereichten Fahrkarte wird nicht komplett erstattet, da in den meisten Fällen ein 

Eigenanteil abgezogen werden muss und dieser bereits in den monatlich ausgezahlten 

Sozialleistungen/Leistungen nach dem AsylbLG enthalten ist. Erhält ein Hilfeempfänger 

Leistungen nach § 2 oder § 3 AsylbLG, wird ein Eigenanteil abgezogen. Bei Leistungen nach 

§ 1a AsylbLG wird kein Eigenanteil abgezogen, da in den monatlich ausgezahlten 

Leistungen nach dem AsylbLG kein Anteil für Fahrkosten enthalten ist. 

Beim Kauf der Fahrkarte ist darauf zu achten, die richtigen Zonen im Verkehrsverbund 

Hegau-Bodensee (VHB) zu wählen. Falls eine Fahrkarte mit mehr Zonen als nötig gekauft 

wurde, wird nur der Betrag für die erforderlichen Zonen erstattet. Ein Abgleich zwischen dem 

Wohnort und dem Veranstaltungsort des Kurses findet bei der Einreichung der Fahrkarte 

statt.  

 

Die aktuellen Preise der Tickets und Informationen zu den Zonen können Sie der Webseite 

der VHB entnehmen: https://www.vhb-info.de/zonenplaene.html 

 

Die Rückerstattung der Fahrtkosten erfolgt bei Kursteilnehmern mit einem Girokonto per 

Überweisung. Personen ohne Bankkonto erhalten ansonsten den Betrag in Bar bei der 

nächsten Auszahlung.  

Sollten Sie hierzu Fragen haben, dürfen Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen. 

 

Meine Kontaktdaten: 

Amt für Migration und Integration 

Referat Integration 

Frau Melina Farley 

Benediktinerplatz 1 

78467 Konstanz 

Tel. 07531 800 4122 

E-Mail: melina.farley@LRAKN.de 
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Antrag Fahrkostenerstattung  

Name, Vorname, Geburtsdatum 

Monat Jahr 

 

Anlass: Besuch des Deutschkurses nach der VwV Deutsch für Flüchtlinge (Name 

des Sprachkursträgers) 

Kursort:  

 

Wohnort:  

 

Fahrtkosten:   

 

IBAN:  

 
Fahrkarte  


